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führung von Archivmaterialien, mit denen der Erklärung und
dem Aktionsprogramm von Durban entsprochen wurde, die
am 8. September 2001 von der Weltkonferenz gegen Rassis-
mus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängende Intoleranz verabschiedet wurden145, und
ersucht die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft und Kultur erneut, das Hoheitsgebiet im Rah-
men ihres Programms zur Verwaltung von Dokumenten und
Archiven bei der Durchführung seiner Artefakt- und Archiv-
initiative zu unterstützen.

RESOLUTION 60/118

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 167 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 2 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/472, Ziff. 32)155:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Bar-
buda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Boli-
vien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi,
Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik
Korea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala,
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran
(Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisi-
stan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische
Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco,
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Nie-
derlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Pana-
ma, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia,
Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und
Montenegro, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische
Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und
Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Tuvalu, Uganda, Ukraine,
Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Ara-
bische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Re-
publik, Zypern.

Dagegen: Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Frankreich.

60/118. Verbreitung von Informationen über die Entkolo-
nialisierung

Die Generalversammlung,

nach Prüfung des Kapitels im Bericht des Sonderausschus-
ses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völ-
ker, das die Verbreitung von Informationen über die Entkolo-
nialisierung und die Aufklärung der Öffentlichkeit über die

Arbeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Entkolo-
nialisierung betrifft156,

unter Hinweis auf die Resolution 1514 (XV) der General-
versammlung vom 14. Dezember 1960 mit der Erklärung über
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und
Völker sowie auf die anderen Resolutionen und Beschlüsse der
Vereinten Nationen betreffend die Verbreitung von Informa-
tionen über die Entkolonialisierung, insbesondere die Ver-
sammlungsresolution 59/135 vom 10. Dezember 2004,

in Anbetracht der Notwendigkeit flexibler, praktischer und
innovativer Ansätze bei der Überprüfung der Möglichkeiten
der Selbstbestimmung für die Völker der Gebiete ohne Selbst-
regierung mit dem Ziel der Durchführung des Aktionsplans für
die Zweite Internationale Dekade für die Beseitigung des Ko-
lonialismus157,

unter erneutem Hinweis auf die Bedeutung der Öffentlich-
keitsarbeit als Instrument zur Förderung der Zielsetzungen der
Erklärung sowie eingedenk der Rolle, welche die Weltöffent-
lichkeit dabei spielt, die Völker der Gebiete ohne Selbstregie-
rung bei der Erringung der Selbstbestimmung wirksam zu un-
terstützen,

in Anbetracht der Rolle, welche die Verwaltungsmächte
bei der Übermittlung von Informationen an den Generalsekre-
tär im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 73 Buch-
stabe e der Charta der Vereinten Nationen spielen,

im Bewusstsein der Rolle der nichtstaatlichen Organisatio-
nen bei der Verbreitung von Informationen über die Entkolo-
nialisierung,

1. billigt die Tätigkeit der Sekretariats-Hauptabteilun-
gen Presse und Information und Politische Angelegenheiten
auf dem Gebiet der Verbreitung von Informationen über die
Entkolonialisierung im Einklang mit den einschlägigen Reso-
lutionen der Vereinten Nationen zur Entkolonialisierung;

2. hält es für wichtig, ihre Bemühungen um die größt-
mögliche Verbreitung von Informationen über die Entkolonia-
lisierung mit besonderem Schwerpunkt auf den Selbstbestim-
mungsmöglichkeiten, die den Völkern der Gebiete ohne
Selbstregierung offen stehen, fortzusetzen und auszuweiten;

3. ersucht die Hauptabteilung Politische Angelegenhei-
ten und die Hauptabteilung Presse und Information, die Emp-
fehlungen des Sonderausschusses für den Stand der Verwirk-
lichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängig-
keit an koloniale Länder und Völker umzusetzen, wonach sie
sich weiter darum bemühen sollten, über alle zur Verfügung
stehenden Medien, so auch über Veröffentlichungen, Hörfunk
und Fernsehen sowie über das Internet, Maßnahmen zu ergrei-
fen, um der Arbeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Entkolonialisierung Publizität zu verschaffen, und unter ande-
rem

155 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vorge-
legt.

156 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supple-
ment No. 23 (A/60/23), Kap. III.
157 A/56/61, Anhang.
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a) Verfahren auszuarbeiten, um grundlegendes Materi-
al über die Frage der Selbstbestimmung der Völker der Gebiete
ohne Selbstregierung zu sammeln, zusammenzustellen und,
insbesondere in den Gebieten, zu verbreiten;

b) sich bei der Wahrnehmung der genannten Aufgaben
um die volle Kooperation der Verwaltungsmächte zu bemü-
hen;

c) Arbeitsbeziehungen zu den zuständigen regionalen
und zwischenstaatlichen Organisationen zu unterhalten, ins-
besondere in der Region des Pazifiks und der Karibik, indem
sie regelmäßige Konsultationen abhalten und Informationen
austauschen;

d) die Mitwirkung nichtstaatlicher Organisationen an
der Verbreitung von Informationen über die Entkolonialisie-
rung anzuregen;

e) die Mitwirkung der Gebiete ohne Selbstregierung an
der Verbreitung von Informationen über die Entkolonialisie-
rung anzuregen;

f) dem Sonderausschuss über die zur Durchführung
dieser Resolution ergriffenen Maßnahmen Bericht zu erstat-
ten;

4. ersucht alle Staaten, einschließlich der Verwaltungs-
mächte, die Verbreitung von Informationen nach Ziffer 2 zu
beschleunigen;

5. ersucht den Sonderausschuss, diese Frage weiter zu
untersuchen und der Generalversammlung auf ihrer einund-
sechzigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution
Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 60/119

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 166 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 4 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/472, Ziff. 32)158:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Bar-
buda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chi-
le, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugo-
slawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-
Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Re-
publik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha,
Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien,
Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Leso-
tho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Ma-
rokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger,
Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neu-
guinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik

Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San
Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro,
Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabi-
sche Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und
Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Tuvalu, Uganda, Ukraine,
Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Ara-
bische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Re-
publik, Zypern.

Dagegen: Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Belgien, Frankreich, Deutschland.

60/119. Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder
und Völker

Die Generalversammlung,

nach Prüfung des Berichts des Sonderausschusses für den
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker159,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De-
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker und auf alle ihre
späteren Resolutionen betreffend die Verwirklichung der Er-
klärung, zuletzt die Resolution 59/136 vom 10. Dezember
2004, sowie auf die einschlägigen Resolutionen des Sicher-
heitsrats,

eingedenk ihrer Resolution 55/146 vom 8. Dezember
2000, mit der sie den Zeitraum 2001-2010 zur Zweiten Inter-
nationalen Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus er-
klärte, sowie der Notwendigkeit, zu prüfen, wie die Wünsche
der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung auf der Grundla-
ge der Resolution 1514 (XV) und anderer einschlägiger Reso-
lutionen über die Entkolonialisierung ermittelt werden kön-
nen,

in Anerkennung dessen, dass die Beseitigung des Kolonia-
lismus eine der Prioritäten der Vereinten Nationen ist und auch
für die 2001 begonnene Dekade weiterhin zu ihren Prioritäten
zählt,

erneut erklärend, dass es notwendig ist, Maßnahmen zur
Beseitigung des Kolonialismus bis zum Jahr 2010 zu ergrei-
fen, wie dies in ihrer Resolution 55/146 gefordert wurde,

von neuem ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, dass
es notwendig ist, den Kolonialismus sowie die Rassendiskri-
minierung und die Verletzungen der grundlegenden Men-
schenrechte zu beseitigen,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von dem, was der
Sonderausschuss im Hinblick auf die wirksame und vollstän-
dige Verwirklichung der Erklärung und die Durchführung der
anderen einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen
zur Entkolonialisierung bereits geleistet hat,

158 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vorge-
legt.

159 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supple-
ment No. 23 (A/60/23). 
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